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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

Rechtssatz

Ein subjektives ö5entliches Recht ist dann zu bejahen, wenn eine zwingende Vorschrift - und damit eine sich daraus

ergebende Rechtsp8icht der Verwaltung - nicht allein dem ö5entlichen Interesse, sondern (zumindest auch) dem

Interesse Einzelner zu dienen bestimmt ist. Auf Grund der Auslegung der in Frage stehenden Normen ist festzustellen,

ob eine Rechtsnorm in der Verwaltung zu einem bestimmten Verhalten verp8ichtet, und in der Folge ist zu ermitteln,

ob diese Norm - zumindest auch - dem Schutz der Interessen einzelner Bürger dient (vgl. Antoniolli/Koja, Allgemeines

Verwaltungsrecht3, S 298).
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Parteibegriff - Parteienrechte Allgemein diverse Interessen Rechtspersönlichkeit
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